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A. Bekanntmachungen des Landraths.
II· US] Berlin, den 24. April 1898.» cekauntru.aehnn"g. «

Nachdem durch K»aiserliche Verordnung vom heutigen Tage bestimmt worden ist, daß dieNeuwahlen für den Reichståg am 16. Juni d. Je. vorzunehmen sind, sehe ich auf Grund des §2
des Reglements vom 28. at 1870 (Bundesgesetzblatt 275) den Tag, an welchem die Auslegung
der Wählerlisten zu beginnen hat, ·

P auf den 18. Mai d. IS.
hierdurch fest. D

Der Minister des Innern. gez. von der Recke.
Nainslau, den 25. April 1898.

In Ausführung vorstehender Bekanntmacbung des Herrn Ministers des Innern fordere
ich die Magisträte, sowie die Guts- und Gemeindevorstände des Kreises hierdurch auf, mit Auf-
stellung der Wählerlisten unter Beachtung der §§ 1 bis Z und 7 des Wahlgesehes vom 31. Mai
1869 (Bundesgesetzblatt S. 145) und § I des Wahlreglements vom 28. Mai 1870 (Bundes-
ges:itzblatt  275) so so rt vorzugehen und dieselben bis spätestens zum 17. Mai er. bestintmt
e g zu e en.

Der Kürze wegen gehen die erforderlichen Drnckformulare dem Magisttat in Reichthal,sowie den Guts- und Gemeinde-Vorständen des Kreises auf Kosten degelben mit dem heutigenKr1:I31latte zu. Etwaiger Mehrbedarf ist direct von der Opit5�skheu uthdruckerei hierselbst zu
cll weil.

Die Wiihlerliste ist für jeden Gemeinde- bezw. Gutsbezirk in doppelter Ausfertigung auf-
zustellen. Für die Gintragung ist die alphabetifthe Reihenfolge maßgebend.

Wahlberechtigt für den Reichstag ist jeder Deutsche- welcher das 25. Lebensjahr zurück-
gelegt und in dem betressenden Bezirk seinen Wohnsitz hat. Für die zum activen Heere gehörigen
Militairperfonen, mit Ausnahme der Militairbeamten, ruht die Berechtigung zum Wiihlen. Die
Gendarmen sind wahlberechtigt.

Von der Berechtigung zum Wählen sind ausgeschlossen:
1. Personen, welche unter Vorsnundscbaft oder Curatel stehen, «
2. Personen, über deren Vermögen Concurszustand gerichtlich eröffnet worden ist, bis zur Be-

endigung dieses Verfahrens«
3. Personen, welche öffentliche,Armenunterflützung beziehen oder im lebten Jahre bezogen haben;
4. Personen- denen in Folge rechtskräftigen Erkenntnisses der Vol1genuß der staatsbürgerlichen

EhktUtechte entzogen ist- für die Dauer dieser Gntziehung.
Beide Exemplare der Wählerltsten sind am Schlusse wie folgt zu vollziehen: -
R. N» den Mai 1898. P -

Der Magistrat, Guts- Gemeinde-Vorstand. (Unterschrift.) i
Die so fertiggestelIten Wählerlisten sind vom 18. Mai bis einschließlich den 25. Mai er.

zu Jedermanns Einsicht auszulegen und dies unter Hinweis auf § Z des Wahlreglements, sowie
unter Bezeichnung des Locals, in welchem die Auslegung erfolgen wird, noch vor dem Beginn
der Auslegung in ortsüblicher Weise bekannt zu mache»n. �.-

Die gegen die Richtigkeit der Listen erhobenen Einwendungen find mir sofort naeh·"Iblauf
der Quslegungsz·e"it unter se siigung der eingegangenen �B�eschwerde.schristen, sowie eines Berichts
über den Sachverhalt der Beschwerde zur Entscheidung einzureichen.

« «
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Am 8. Juni ist das Hauptexemplar bder Wählerlifte abzuschließen mit folgendem V"ermerk":
A geschlossen.

N. N» den 8. Juni 1898.
Der Magistrat, Guts- Gemeinde-Vorstand. (Unterschrift.)

Unter das zweite Exemplar ist folgende Bescheinlgung zu sehen:
« Abgeschlossen mit der amtlichen Beschelnigung, daß das gegenwärtige Exemplar mit

dem Hauptexemplar der Wählerliste völlig übereinstimmt.
N. N» den 8. Juni 1898.

Der Maaistrat, Guts-Gemeinde-Vorstand. (Unterschrift.)
Das Verzeichniß der Wahlbezirke, Wahlvorsteher und Wahlorte wird im nächsten Kreis-

blatt bekannt gemacht werden.

pro. 1991 « Namslau, den 21. April 1898.

Maikäferplage.
Nach der Voraussage Sachverständiger - haben"wir in diesem Jahre einen aus-

nahmsweise großen Maikäferflug zu erwarten, es soll aus bestimmten Anzeichen auf
ein selten starkes Flugjahr geschlossen werden müssen.

Aus Anlaß dieser für die Feld- und Forstwirtschaft drohenden Gefahr hat die
Königliche Regierung· in dankenswerther Fürsorge angeordnet, daß diejenigen Schul-
kinder, welche gewillt sind, beim Einsammeln von Maikäfern sich zu betheiligen, in
ausreichender Weise von der Theilnahme an dem Schulunterricht befreit werden. Jch
habe die Schulvorstände mit entsprechender Anweisung versehen und stelle anheim, An-
träge an die Lehrer zu stellen.

Die erste Bedingung für den Erfolg ist miiglichst allseitige Ausführung des
Sammelns der Maikäfer. Mit dem Sammeln ist zu beginnen, sowie sich die ersten
Käfer zeigen, wenn sie auch anfangs weniger zahlreich sind, weil sonst schon eine
größere Anzahl Weibchen sich zum Eierlegen in die Erde verkrochen hat, der Haupt-
zweck des Sammelns � die Minderung der Engerlingsplage � also nicht erreicht
werden würde. Die richtige und günstigste Zeit zum Sammeln ist ganz zeitig früh-
morgens. An trüben und kühlen Tagen kann auch am Tage das Sammeln fortge-
setzt werden, an sonnigen und warmen Tagen dagegen fallen die Käfer bei Erschütte-
rung der Bäume und Aeste nicht mehr herab, sondern fliegen davon.

Das Tödten der Käfer kann durch heißes Wasser oder, wo sich Gelegenheit
dazu findet, durch Dampf erfolgen.

Die Maikäfer haben einen gewissen Dungwerth, welcher einen Theil der Aus-
lagen für das Sammeln ersetzt; daß dieselben zweckmäßig auch zur Fütterung der
Schweine und des Geflügels verwendet -werden, ist bekannt. Der Haupterfolg selbst-
verständlich liegt in der. Verhütung der Eierablage und der Engerlingentwickelung.

Die Gemeindevorsteher werden veranlaßt, diese Verfügung zur eingehenden
Kenntniß aller Besitzer ihrer Gemeinden zu bringen, sie auf die Gefahr der Maikäfer-
plage aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen, daß diese Gefahren nur durch
allseitiges Sammeln herabgemindert werden können.
se-.2001 Name-lau, den 21. April 1898.

An sämmtliche Lehrer des Kreises.
Da in diesem Jahre ein ausnahmsweise großer Maikäferflug zu erwarten steht,

hat die Königliche Regierung angeordnet, daß diejenigen iSchulkinder, welche gewillt
sind, beim Einsammeln von Maikäfern sich zu betheiligen, in ausreichender Weise von
der Theilnahme an dem Schulunterricht zu befreien sind.

Entsprechenden Anträgen ist deshalb Folge zu leisten und ist die Befreiung
auch namentlich für die Zeit des Vormittags zu gewähren. Von » der Befreiung ist
mir und dem Ortsschulinspector Mittheilung zu machen; ich werde die an mich erfolgte
Anzeige dem Königlichen Kreisschulinspektor zugänglich machen.

Die Gemeinde-Vorsteher haben diese Verfügung sofort den Lehretn zur Kenntniß-
nähme zu äbersenden.
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No. 201] Berlin, den 21. Februar 1898.
Bett-nntmachuug, den Anlauf von Remonteu für 1898 betreffend.

Zum Ankause von Nemonten im Alter von drei und ausnahmsweise vier Jahren sind im
Bereiche des Regierungs-Bezirks Breslau für dieses Jahr nachstehende Märkte anberaumt worden,
und zwar: am23. Juli Gr.-Zanche, Kr. Trebnitz 9 Uhr, I 26. Juli Bernstadt 8 Uhr,

25. ,, Süßwinkel, Kr. Oels 9 ,, 27. -,, Namslau 8 ,,
Die von der Remonte-Ankauss-Commission erkauften Pferde werden zur Stelle abgenommen

und sofort gegen Quittung baar bezahlt.
Pferde mit solchen Fehlern, welche nach den Landesgesetzen den Kauf rückgängig machen,

sind vom Verkäuser gegen Erstattung des Kaufpreises und der Unkosten zurückzunehtnen; ebenso
Krippensetzer und Klophengste, sowie Wallache mit ausgeprägter Hengstmanier, welche sich in den
ersten zehn beziehungsweise achtundzwanzig Tagen nach Einlieferung in den Depots ais solche er-
weisen. Pferde, welche den Verkäufern nicht eigenthümlich gehören, oder durch einen nicht legitimirten
Vevollmächtigten der Kommission vorgestellt werden, find vom Kauf ausgeschlossen.

Die Verkäufer sind verpflichtet, jedem verkauften Pferde eine neue, starke, rindlederne
Trense mit starkem Gebiß und eine neue Kopshalfter von Leder oder Hanf mit zwei, mindestens
zwei Meter langen Stricken ohne besondere Vergütung mitzugeben.

Um die Abstammung der vorgeführten Pferde feststellen zu können, sind die Deckscheine
resp. Füllenscheine mitzubringen, auch werden die Verkäuser ersucht, die Schweife der Pferde nicht
zu koupieren, oder übermäßig zu verkürzen. Ferner ist es dringend erwünscht, daß ein zu massiger
oder zu weicher Futterzustand bei den zum Verkauf zu stellenden Remonten nicht ftattfindet, weil
dadurch die in den Remontedepots vorkommenden Krankheiten sehr viel schwerer zu überstehen find,
als dies bei rationell und nicht übermäßig gefutterten Remonten der Fall ist. Die auf den Märkten
vorzustellenden Remonten müssen daher in solcher Verfassung sein, daß sie durch mangelhafte Er-
nährung nicht gelitten haben und bei der Musterung ihrem Alter entsprechend in Knochen und
Muskulatur ausgebildet sind. » »

Kriegsministerium. Remonnrungs-Abthe1lung. gez. Hosfmann��Scho ltz.
Namslau, den 15. April 1898.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen
Kenntniß, daß der Remontenmarkt in Namslau auf dem Platze neben der Kaserne der 5. Eskadron
abgehalten wird.
NO« 202l Trakehnen, den 16. März 1898.

Auktions-Anzeige.
Mittwoch, den 4. Mai d. Js., von 9 Uhr Vormittags ab, sollen hierseldst ungefähr 80

Gestütspferde, bestehend aus Mutterstuten (meistens bedeckt), und 4jährigen Hengsten, Wallachen
und Stuten meistbietend gegen Baarzahlung verkauft werden.

Sämmtliche 4-jährigen und älteren Pferde sind mehr oder weniger geritten. Die zum
Verkauf kommenden Pferde werden am Z. und 4. Mai von 7 bis 10 Uhr Vormittags unter dem?ieit;r, sowie sämmtliche an denselben Tagen von 4 bis 6 Uhr Nachmittags auf Wunsch an der

an gezeigt.
Listen über die zur Auktion gelangenden Pferde werden am 22. April zum Versand te.

fertig gestellt sein und auf Ansuchen zugeschickt werden.
Für Personenbeförderung zu den bezüglichen Zügen vom und zum Vahnhof Trakehnen

wird am 3., 4. und 5. Mai gesorgt sein.
Der Landstallmeister. gez. v. Oettingen.

Namslau, den 12. April 1898.
Vorstehende Auktions-Anzeige bringe ich hiermit zur Kenntniß der Betheiligten.

No« 203l Namslau, den 25. April 1898.
Betrlfft« gesetzliche Bestimmungen über das Volksschnlivefen.

Im Verlage von Ferd. Hirt in Breslau ist das nachstehend genannte Werk erschienen:
»Verprdnungen, betreffend das Schulwesen des Regierungsbezirks Breslau, nebst einer mit
Rücksicht auf die Provinz Schlesien getroffenen Auswahl gesetzlicher Bestimmungen über das Volk-
schulwesen. Nach amtlichen Ouellen zusammengestellt und im amtlichen Auftrage herausgegeben
von E. Sperber, Regierungs- und Schulrath.«

Dieses Werk enthält alles Wesentliche, was sowohl der Verwaltungsbeamte, wie der Schul-
mann, und die Schuiunterhaltungspflichtigen in ihren verschiedenen Beziehungen zum Volksschul-
wesen gegenwärtig haben miifsen, um Verstöße gegen die geltenden Bestimmungen zu vermeiden,
oder sich vor Nachtheilen zu bewahren. Die Benutzung dieses Werkes wird außerdem in vielen
Fällen zu schnellerer Gescbäftserledigung und zur Vermeidung von unnöthigem Schreibwerk wesent-
lich beitragen. Für die bezeichneten Kreise, wie auch für die Schuldeputationen und Sehulvorstände
erscheint darum dieses Werk als ein kaum zu entbehrendes Hilfsmittel. Daß das neue Lehrerbe-
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soldungsgesetz nebst Ausführungsbestimmung bereits Aufnahme gefunden hat, erhöht die Brauchbar-
keit und damit den Werth des Werkes. Die gesetzlichen Bestimmungen, welche auch die noch
praktisch wichtigen Vorschriften der beiden Schulreglements von 1765 und 1801 enthalten, sind
unter Mitwirkung des Regierungsraths von Doemming für die Bedürfnisse der Praxis kurz er-
läutert. Dabei ist mit Zustimmung des Versassers und Verlegers das Buch die Unterhaltung der
Volksscbule in Sehlesien von Elsner und Gronow benutzt und im Uebrigen hauptsächlich die Recht-
sprechung des Ober"verwaitungsgerichts berücksichtigt worden.

Der städtischen Schuldeputation in Ramslau und den Schulvorständen des Kreises kann
die AnschCssung dieses Werkes bestens empfohlen werden. Der Preis beträgt 10 Mk. (geheftet)
bezw. 12 "Mk. (gebunden).

Rv« 204l Namslau, den 23." April 1898.
Dem Kujawischen Zuchtvereine ist die Genehmigung ertheilt, bei Gelegenheit des in diesem

Jahre in Jnowrazlaw abzuhaltenden Marktes für Luxus- und "Gebrauchspferde eine öffentliche
Ausspielung von Pferden, Wagen und anderen Gegenständen zu veranst-alten und die Loose -�
110000 Stück zu je 1 M. � in der ganzen Monarchie zu vertreiben. Die Anzahl der Ge-
winne beträgt 1000 im Gesammtwerthe von 53 900 Mark.

NO� 205I . Namslau, den 25. April 1898.
Die schlesische Generallandschafts-Direktion hat höheren Orts beantragt, Maßregeln zu

treffen, durch welche den Gemeindevorstehern eine Mitwirkung bei der Ueberwachung des land-
schaftlichen Rusticallredits in der Weise auferlegt wird, daß dieselben angewiesen werden, zu ihrer
Kenntniß gelangte Devastationen landschaftlich beliehener Grundsiücke oder Psändungen von Guts-
zubehör innerhalb ihrer Gemeinden mit möglichster Beschleunigung zuständigen Orts anzuzeigen.

Nachdem diesem Ansuchen entsprochen worden ist, beaustrage ich die Gemeindevorstände des
Kreises, mir von vorkommenden Devastationen landschaftlich beliehener Rustikalgrundstücke oder Pfän-
dungen von Gutszubehör schleunigst Anzeige zu machen.

NO. 206l » B"reslau, den 18. April 1897.
Betrifft Ausführung der Jmpfgefchäfte.

Aus Anordnung der Herren Minister der geistlichen, Unterrichts- und -Medizinal-Angele-
genheiten und des Innern werden nachstehende Anweisungen mit dem Bemerken zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, das dieselben bei Ausführung der öffentlichen Jmpfgeschäfte seitens der bethei-
ligten Medizinalpersonen, Ortspolizeibehörden und Angehörigen der Jmpflinge te. genau zu befolgen sind.

Da der Bedarf an thierischem Jmpfstoff nach Errichtung einer ausreichenden Zahl von
staatlichen Anstalten zur Gewinnung thierischen Jmpsstosfs leicht und in genügender Menge
jederzeit gedeckt werden kann, so ist in Zukunft für die "öffentlichen Jmpfungen im Allgemeinen
ausschließlich thierischer Jmpfstoff aus den Landesanstaiten zu verwenden. Sollte in einem einzelnen
Falle sich die Benutzung von Menschenlymphe nothwendig erweisen, so ist dies von dem Jmpfarzte
besonders zu begründen.

Durch die Untersuchungen über den thierischen Jmpsstosf, welche von der von dem Herrn
Minister der geistlichen, Unterrichts- und Mcdizinal-Angelegenheiten eingesetzten Kommission ausge-
führt sind, ist erwiesen, daß lange und nahe bei einander gelegte Jmpfschniite, bei welchen ein
Zusammenfließen des um jede Jmpspustel der Regel nach entstehenden Entzündungshofes eintritt,
je nach der Individualität des Jmpslings stärkere Reiz- und Entzündungserscheinungen veranlassen
können. Behufs Vermeidung solcher Folgen ist deshalb die Anweisung, wonach die Länge der
Schnitte höchstens 1 am und ihre Entfernung von einander mindestens je 2 am betragen soll, von
den Jmpsärzten genau zu befolgen. Kreuz- und Gitterschnitte, welche noch vereinzelt angewandt
worden sind, sind zu unterlassen. Bei der Wirksamkeit des thierischen Jmpsstoffs ersrh«eint in den
meisten  ein ·einmaliges Einftreichen in die klaffend gehaltenen Schnitte anstatt der bisher
vielfach geübten wiederholten» Einreibung des Jmpfstosses ausreicheud. · » »

Grwi"esen ist ferner, daß die wirklichen eryst;pelatöse«n» und ·phlegmonösen Endzündungen
(Erysipe1o.s, Ph1eg·11ome) durch die in der Thierlymphe vorhandenen bekannten Keime- wie auch
die Untersuchungen über des Keimgehalt des von den preußischen Anstalten erzeugten Jmpfstoffes
neuerdings wieder festgestellt haben, nicht erzeugt werden, sondern daß dieselben, wenn sie austreten,
aecidentelle Wundinsektionskrankheiten sind. Die Jmvsärzte haben deshalb ganz besonders darauf
zu k·r""cl)ten-, daß»eine Uebertragung spezifischer Jnsectionse.rrege«r. in die» Jmpf.�wunde nicht stattsindet.
Zu Insekt: ;-Zwecke müssen die JnIpst1jtsttumenszte durchaus re.1?t1: sein UND- so lange, keine weitergehen-den BvkschIkften ergangen» sind- .mindesteU d9U »Bestimuwngen im» J 17 .-»der Pv»rschrifTn, welche
von- den Aerzten .bei der Ausführung des» Jmpf.geschö-ftDs zu .·be»folg,en find«(At1herorde»ntli eBeil»age
zu Nr. IS ödes AmUb»latts pro. 1886) ent«sprechend behandelt».wexden. ;D·.a-either hinaus- empfiehlt
es sich, daß der .Jmpfarzt. ein« stets-les Instrument zu jeder Jmp.f«U1Iz» .t.IMvxIIdsk, und.  Beginn
des Jmpsrrktes -seine Hände und Arme, wie vor jeder chirurIis-den Dhiitigkeit deIinsizirt.
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Jm gleichen Sinne ist Gewicht darauf zu legen, daß die Bestimmungen im § 2 der Bek-
haltungsvorfchriften für die Angehörigen der Jmpflinge (Anlage II) und tm § 6 der Vorschriften,
welche von den Ortspolizeibehörden bei der Ausführung der Jmpfgeschäfte zu befolgen sind (An-
lage III des erwähnten Runderlasses), sowie die in Ziffer 19 dieses Runderlasses zu letzterem
Paragraphen gegebene Erläuterung innegehalten werden, wonach die» Jmpfpflichttgen oder andere zur
Jmpfung gelangende Personen mit reingewasrbenem Körper und mit reinen Kleidern zur Jmpfung
gestellt und für den Fall, daß dies nicht zutrifft, zurückgewiesen werden müssen. - Um eine Störung
der ordnungsmäßigen Abwickelung des Jmpfgeschäftes durch solche Zurückweisungen thunlichst zu
vermeiden, ist zweckmäßig bei Abhaltung eines öffentlichen Jmpstermins Vorsorge zu treffen, daß
eine noch erforderlich erscheinende Reinigung des Armes mit Wass«er und Seife dabei ausgeführt
werden kann.

Behufs Vermeidung einer Ueberfüllung der Jmpfräume und zur möglichsten Sicherung
einer raschen und ungestörten Ausführung der .Jmpfungen sind die Vorladuugen an der Hand der
Erfahrungen so zu gestalten, daß bei Erstimpfling·en die Zahl 50, bei W.iederim«pflinge-n »die Zahl
80 im einzelnen Jmpstermine voraussichtlich nicht überschritten wird. Es ist dabei nicht ausge-
schlossen, daß mehrere Jmpfiermine an demselben Tage und in demselben- Jmpflokale mit ange-
messenen zeitlicben 8wischenräumen angesetzt werden.

Die Schwierigkeit, mit welcher die Feststellung über, behauptete Jmpf.f,chö.digungen nach
Ablauf einer längeren Zeit verknüpft zu sein pflegen, macht es erwünscht, daß die Behörden ihunlichst
alsbald Kenntniß von den Fällen erhalten, bei denen ein abnormer Verlauf der Jmpfung beo-
bachtet wird und vermuthet werden kann, daß dieselben zur Behauptung einer J
früher oder später Anlaß geben können. Die Jmpfärzte werden deshalb angewiesen, von derar-
tigen Fällen, welche aus eigener Anschauung im Nachschautermine oder anderweit zu ihrer Kenntniß
gelangen, der zuständigen Behörde Mittheilung zu machen. i

Der Regierungs-Priisident. Dr. von Heydebrand und der Lasa.
Namslau. den 20. April 18p9-S. ·»

Indem ich vorstehende Verordnung hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringe, veranlasst
ich die Gemeindevorstiinde des Kreises dafür Sorge zu tragen, daß die JUWslinge sauber waschenund gekleidet in den Jmpfterntinen erscheinen, und daß für etwaige Fiille ein Waschgefthirr mit
Seife nnd Handtuch zur evtl. Benutzung bereit gehalten wird.   : »

Nachstehend bringe ich die Jmpfpläne für das diessährige Jmpfgeschäft zur ö"ffentlichen
Kenntniß und mache gleichzeitig auf § 14 und 15 des Jmpfgesetzes vom 8. April I874 (R.-Ges.-
Blatt 1874 S. 31) wiederholt mit dem Bemerken aufmerksam, daß

I. Eltern, Pslegeeltern und Bormünder, welche den nach § 12 a. a. O. ihnen obliegenden
Nachweis, daß die Jnipsung ihrer Kinder und P-flegebefohlenen erfolgt oder aus einem gesetzli(hen
Grunde unterblieben ist, zu führen unterlassen, mit einer Geldbuße bis zu 20 Mark, ,

2. Eltern- Pflegeeltern und Bormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne geseh-
lichen Grund und trog erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr folgenden »Ge-gellung (§ 5) entzogen geblieben sind, mit Geldbuße bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu drei

agen, und
Z. Aerzte und Schulvorsteher, welche den durch § 8 Abs. 2, §7 und durch§ 18a. a. O.

ihnen auferlegten Verpflichtungen nicht nachkommen, mit Geldbuße bis zu z100 Mark«bestraft werden.
, Die städtischen Po»ltzeiverwaltunsge·n, Guts- und , Gemeindev«vrfteher ersurhe Jresp. ve"rac,1lc"tsse

ich, unter Hinweis auf § 2"0 d«"es Jmpfreg«ulativs vom 4. Januar 1875 (Auß. Beila··e zu Nr. 9
des Amtsblattes pro 1875), die Eltern der Jmpslinge oder deren Stellvertreter zu gen von den
Bezirks-»Jmpfäyzten angesetzten ,Jmpf-terminenz ungesäumt durch C-ireular vorzuladen und ihnen dabei
bemerkltch zu machen, daß nach § 14 des Jmpfgesetzes vom 8-April1874 Eltern- «Pfl9. Eltern undBormünder, deren Kinder oder »Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen Grund fund trotz erPolgter amt-
lichker Aufforderung der jJmpfung oder der ihr folgenden Gestellung entzogen geblieben sind-, mit
Geldstrafe bis zu ä0 Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen bestraft werden und daß nach § 22
des.Jmpfregulativs die Borgeladenen pünktlich zu erscheinen haben- Das Eireular.ist »von den Bur-
gelad«e«nen zum Zeichen der Kenntnißnahuie unterschri7sEllich. zu vollziehen und von den tnsinuir�trn
Beamten die richtige Jnsinuation am Schlusse zu "bescheinigen. . �M« Fernä:h mache ich auf die §§ 32, 33 und 34 des  nvG ;d·esisnder"s mis-
tne " won ,: .

a.  Geaeikåi3; des:-H Eis Trog-kst"eh«"e«k us? P«o1i3-e;k·e«k-3o1xäk;usei: ««"S«t;;«itj-Hi s«e;«»-:"J»ki5ijujki«I-ra sz,verp let - »e·tt «. enJ»e » pp- und epi pp«   »    « »» f5«ehitg«e»rkngsfalle THE! «"k,«Z.netil!233ZfZ«ti bezw. den Be«ige·or "st«e«krn if-di-itmit der te vertretimg zu eauferag"en; .
J b. sie ebeb«so an diesen- Terminen tue des Schkeibens hinreichend kundige Person. dem Bezirks-arzte  Seite zu -stellen und mit der FiihrLmg der Listkn während des Termins zu beauf-

tragen den;
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(-. die Gemeinde- bezw.- Gutgvorsieher und Polizei-Verwalter in den Städten oder deren Stell-
vertreter bei Ordnungsftrafe gehalten find, «

diejenigen Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefohlenen ohne
gefetzlichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Jmpfung oder der ihr
folgenden Reoifsion entzogen geblieben sind, am Sblusse des Termins zu notiren und
ungesäumt zur Bestrafung anzuzeigen, auch daß solches gefchehen, in der Lilie zu be-
fcheinigen. Die Duplikate der Impflisten find im Termin ebenfalls zu berichtigen.

Jntpfplan pro 1898.
umfassend die Ortschaften: Jakobedorf, Altftadt, Saabe, Groß-Marchwitz, Grüneiche, Neu-Marchwitz,
Eisdorf, El1guth, Deutsch-Marchwitz, Niefe,Wilkau, Damnig, Mülchen, Paulsdorf, Krickau, Jauchendorf,

Qbifchau, Windifch-Marchwitz, Minkoweky und Stadt Namslau.

Jmpfarzt: Königlicher .Kreisphyfikus, Sanitä�tsrath Dr. Dirska in Namslau.

LP»ie BesBch-D� ilsseutliche Jmpfuug u d law« «æ U Damm. Stunde. SIEBEL«. D t . St d .Wiederitnpfuug findet statt: UgezmpstrI· « um Un e
- sindet statt:

In der evangel. Schule zu Namslau die
Erstimpflinge und Schulkinder von
Damnig und Ellguth «

In der evangel. Schule die Schulkinder
der Stadt Namslau (1. Hälfte)

In der evangel. Schule die Schulkinder
der Stadt Namslau (2. Hälfte)

In der evangel. Schule zu Namslau
die Erstimpflinge der Stadt Namslau
(1. Viertel)

In der evangel. Schule zu Namslau
die Erstimpflinge der Stadt Namslau
(2. Viertel)

In der evangel. Schule zu Namslau
die Erftimvflinge der Stadt Namslau
(3. Viertel)

In der evangel. Schule zu Namslau
die Erftimpflinge der Stadt Namslau
(4. Viertel)

In der evangel. Schule zu Groß-M»arch-
tvitz die Erst1mpflinge und Schulk1nder
von Groß-Marchwttz, Neu-Marchwitz
und Griinetche

In der evangel. Schule zu Minkowsky
die Erstimpflinge und Schulkindcr
von Minkowsky, Saabe undHessenstein

In der Schule zu Windifch-·Marchwitzdie Impflinge und Schulktnder von
Win .-Marchwitz, Niefe und Mülchen

In der Schule zu Wilkau die Erst-
impflinge und Schulkinder von Wilkau,
Ober- und Nieder-Wilkau

Im Ga·sthause zu Iak·obsdorf die Erst-
impflmge und Schulk1nder von Jakobs-
dorf, Eisdorf, Krickau, Paulsdorf,
Obtfchau und Iauchendorf

Itk«»e;«E?�»«3«-ils«-gI:«,.-2k»e«g«.E-k2sZI.I2:«:-F«-:";«-«;-«2
2lltftadt und Deutfch-Marchwitz

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

Nachmittags
1 Uhr

Nachmittags
P- Uhr

Nachmittags
2 Uhr

Nachmittags
1 Uhr

Nachmittags
IV- Uhr

Nachmittags
2 Uhr

Nachmittags
2«-2 Uhr

Nachmittags
L Uhr

Nachmittags
3V2 Uhr

Nachmittags
5�-2 Uhr

Nachmittags
2 Uhr

Nachmittags
Z Uhr

Nachmittags
C-V- Uhr

zu der
Ortschaft-

Namslau

Namslau

Namslau

Namslau

Namslau

Namslau

Namslau

M93Z3EZitz

Minkowsky
Wilkau

Iakobsdokf

Deutfch-
Marchwitz

1·1. Mai

II. Mai

11. Mai

14. Mai

14. Mai

14. Mai

14· Mai

18. Mai

18. Mai

18. Mai

21. Mai

21. Mai

21. Mai

Nachmittags
12«-2 Uhr

Nachmittags
1 Uhr

Nachmittags
l«-« Uhr

Nachmittags
12�- Uhr

Nachmittags
123- Uhr

Nachmittags
I Uhr

Nachmittags
P« Uhr

Nachmittags
P-2 Uhr

Nachmittags
21-A Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Nachmittags
1 Uhr

Nachmittags.
2 Uhr

Nachmittags
Z Uhr
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Juipfplaii pro 1898

-

umsassend die Ortschaften Lankau, Simmelivitz, Nassadel, Giesdors, Böhmwitz, Buchelsdors, Haugendors
Belmgdorf. Michel6dors, Eckersdors, Höiiigern, Reichen, Grambschütz, Gülchen, Groditz, Bankwitz,
Strehlitz I, II und III, Schivirz, Stc"idtel, W-allendors, Dziedzitz, Bachowitz, Sophienthal, Ei·dmanns-
darf, Dammer, Groß- und Klein-Steinersdors,z Sterzendorf, Johanngdors, Friedrichgberg und Noldau
. Jmpfarzt: Könialicher Kreigwundarzt Sanitiitsrath Dr. Lescbik in Nam6lau.

Die Befieh-
D� öffentliche Jmpfun d ti9Un9 derle S un Datum Stunde Gei"spstm Datum. Stunde.
Wiederimpfung findet statt: « · Und-Wspdm

geimpften
findet statt:

In der Schule zu Giesdors die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschasten Giesdors u. Böhmwitz

In der Schule zu Buchelsdors die Erst-
impslinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschaften Buchelsdotf- Haugen-
dors, Belmsdors u. Michelsdors

In der Schule zu Simmelivitz» die Erst-
impslinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschasten Simmelwitz u. Lankau

In der Schule zu Nagadel die Erst-
impflinge,- sowie die chulkinder von
der Ortschaft Nassadel

In der Schule zu Eckersdors die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
der Ortschast Eckersdors

In der Schu!e zu Hdnigern die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
der Ortschaft .Hönigern

In der Schule zu Grambschtitz die Erst-
imvslinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschasten Grambschiitz u.Reichen

In der ev. Schule zu Strehlitz die Erst-
impslinge, sowie die Schulkinder von
den Ortfchaften Strehlitz I, II u. III

In der Schule zu Giilchen die Erst-
impflinge, sowie die» Schulkinder von
den Ortschasten Gülcheii u. Groditz

In der» Schule zu Bankwitz die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
der Ortschaft Baiikwitz

In der Schule zu Wallendots die Erst-
imvflinge, sowie die Schulkinder von
den Ortschasten Wallendors u. Dziedzitz

In der» Schule ·zu Noldau die Erst-
impflinge, sowie die Schulkinder von
der Ortschasten Noldau, Bachowitz,
Sophieiithal u. Erdmannsdors

In der Schule »zu ·Schwirz »die Erst-
impflinge, sowie die Schutkinder von
den Ortschasten Schwirz u. Städte!

In der evangel. Schule·zu Dammer die
Erstimpflinge, sowie die Schulkinder
von der Ortschast Dammer

In der Schule zu Sieinersdors die
Erstimpflinge, sowie die Schulkinder
von den Ortschaften Groß- und
Klein-Steinersdors, Iohannsdors u.
Friedrichsberg

Inder Schule zu SterzendogI die Erst-
impflinge, sowie die Sehn nder von
der Orischast Stei·zendors

4. Mai

4. Mai

7. Mai

7. Mai

7. Mai

7. Mai

11. Mai

11. Mai

14. Mai

14. Mai

18. Mai

18. Mai

A. Mai

A. Mai

25. Mai

25. Mai

Nachmittags
4 Uhr

Nachmittags
5 Uhr

Nachmittags
3«- Uhr

Nachmittags
4V2 Uhr

Nachmittags
5«- Uhr

Nachmittags
6 Uhr

N �tt saYnUhrag
N ·t s«2-«ik-,:«s

Nachmittags
C-«-I Uhr

Nachmittags
5«-2 Uhr

Nachmittags
3 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Nachmittags
4 Uhr

Nachmittags
2 V: Uhr

N �tt saXnUhrag
N ch itt s
as uUhrag

In der
Ortschaft-

Giesdors

Buchelsdors

Simmelwitz

Nassadel

Eckersdorf

Hönigern

Grambschiitz

Strehlitz

Giilchen

Bankwitz

Wallendors

Noldau

Schwirz

Dammer

Groß-
Steinersdors

» Sterzendorss

1l. Mai

U. Mai

14. Mai

14. Mai

14. Mai

14. Mai

18. Mai

18. Mai

21. Mai

21. Mai

25. Mai

25. Mai

I. Iuni

I. Iuni

I. Iuni

1. Iuni

Nachmittags
- 6«,X2 Uhr

Nachmittags
5«-- Uhr

Nachmittags
2 Uhr

Nachmittags
V-2 Uhr -

Nachmittags
3" Uhr

Nachmittags
Z«-2 Uhr

Nachmittags
6«J2 Uhr

Nachmittags
5«-2 Uhr

Nachmittags
6�X4 Uhr

Nachmittags
5«- Uhr

VI«-?I"ii«iF«-««

Nachmittags
5«!:I Uhr

Nachmittags
Z Uhr

N «tta?nUhrags

Nachmittags
53X4 Uhr

N ·tt s«gmUhrag
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Jmpsplan pro 1808
utnsassend die Ortschaften Dörnherg, Creuzendors. Sgorsellitz, Schadegur, Skorischau, Butschkau,

Klein-Buts(htau, C-harlottenthal, Henneredors, Klein«Hennersdors, P(-llowiy, Glausche, Droschkau,
Schmograu, Kaulwitz, Lorzendots, Proschau, Herz!-erg, Vrzezinke und Stadt Reichthal.

Jn1psarzt: praet. Arzt Dr. Wichert in Reichthal.

. tigung der
DE -i-«ss"m«-» JY«wspW U-O Datum Stunde. Gm"st·" HLLiederiItpsttng findet statt. - -· V · « UUk:äskF«8k-

W? Die Befieh-

Datum. Stunde.
» � H P en

ndet statt.
-��»  - .    . .. I- - U

Mc ff-Jn der evangel. Schule in Reichthal die " ;  «
ge-stimpslinge von den Ortschasten

örnberg, Sgv»rsellitz und Reichthal

In der evangel. bezw. kathol. Schule in
Reichthal ie Schulkinder von den
O.r»tschaste·n Dörnherg, Sgorsellitz undRetchthal U

Jn der kathol.· Schule in Creit11z,endors
die EtstkMpfltnge aus den Or chasten
Grenzen!-ers und Skoxcsch»au

Jn der kathol. Schule in Eise ndorfdie SchUlkinder von den Ortschaften
Creuzendors und Slorischau

In der evangel. Schule i»n Glausch·e die
Es.-stimpflinZe, sowie die Schullinder
von den rtschasten Glausche und
Brzezinle

de ! th l. Sch l « S d d«JnErstkmssli?tge.Iif U Je ndie (Yche1.Ellbri1t·dF:
von der Ortscha«Fo Schadegur

In der kathol. Schule in Butschkau die
Erstin1pflinge, sowie die Schulkinder
von den Ortschaften Groß-Butschkau,
Klein-Butschkau, Charlottenthal und
Friedrichshilf»

Jn der evangel. Schule in Scbmograu
die Erstimpflinge, sowie die Schulkinder
von der Ortschast SchF1ograu

Ja der evangel. Schule in Droschkau
die ErstimZflinge, sowie die Schulkinder
von der rtschast Droschlau

In der evangel. Schule in Hennersdorf
die Erstimpflinge, sowie die Schullinder
von den Ortschaften Hennersdorf,
Klein - Henners orf, Polkowitz und
Herzberg

In der evangel. Schule in Kaulwitz die
Grstimp.slinge, sowie die ·Schulkinder
von der Ortschast Kaulwttz

In der evan el. Schule in Lorzendorsdie Erstimpglinge, sowie die Schulk1nder
von der Ortschaft Lorzendorf

d kth l. Schul « Prosch diJnErs9t�i:mtc;sliI1ge, sowi: die Schul«klilnde:
von der Ortschaft Ptoschau

9. Mai

9. Mai

10. Mai

I0. Mai

II. Mai

II. Mai

IS. Mai

It- Mai

24. Mai

25. Mai

26. Mai

27. Mai

28. Mai

Inder

II Uhr
Vormittags Reichthal

4 Uhr -
Nachmittags Reichthal

4 Uhr
Nachmittags Creuzendorf

11 Uhr « H
Vormittags Crenzendors

II Uhr
Vormittags Glausche

4 Uhr
Nachmittags Schadegur

4 Uhr
Nachmittags Butschkau

4 Uhr
Nachmittags Schmograu

4 Uhr
Nachmittags Droschkau

4 Uhr
Nachmittags Hennersdors

4 Uhr
Nachmittags Kaulwih

4 Uhr
Nachmittags Lorzendors

4 Uhr -
Nachmittags Proschau

IS. Mai

IS. Mai

I7. Mai

17. Mai

IS· Mai

IS. Mai

20. Mai

2I. Mai

3I. Mai

I. Juni

S. Juni

Z. Juni

4 Juni

II Uhr
Vormittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

II Uhr
Vormittags

II Uhr
Vormittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

4 Uhr
Nachmittags

Gleichzeitig bringe ich die Verl)altungs-Vorschriften für die Angehörigen der Jmpflinge
behufs genauer Beachtung hierunter zum Abdruck

"Ve«xhaltnngs-Vor.schriften für die Angehörigen der Jntpflinge.
§ I. Aus einem Hause, in welchem ansteckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,

Dipl)theritia, Croup, Keuchhusten, Flecktyphuv, rosenartige Gntzündungen oder die n at it r l i eh e n
P o cksz e n herrsLchen, dürfen die Jmpflinge zum allgemeinen Termine nicht gebracht werden. -

Nebst S Beilagen.



1. Beilage zu Nr. 17 des ,,Namslaner Kreisblattes.«
Domierstag,den 28. April 1898. § » § » -

§ 2. Die- Kinder müssen zum Jmpftermine mit rein gewaschenem Körper und reinen
Kleidern gebracht werden.f Pfl§chs. Auch nach dem Jmpfen ist möglichst große Neinhaltung des Jmpslings die wich-
ti te i t.
g § 4. Wenn das tägliche Baden des Jmpflings nicht ausführdar ist, so versäume man

wenigstens die tägliche sorgfältige Abwaschung nicht.
§ Z. Die Nahrung des Kindes bleibe unverändert.
§ 6. Bei günstigem Wetter darf dasselbe ins Freie gebracht werden. Man vermeide

im Hochsommer nur die heißesten Tagesstunden und die direrte Sonnenhiße.
§ 7. Die Jtnpsstellen sind mit der größten Sorgfalt -vor dem Aufreiben, Zerkratzen und

vor Beschmutzung zu bewahren. Die Hemdärmel müssen hinreichend weit sein, damit sie nicht durch
Scheuern die Jmpsstellen reizen.

§ 8. Nach der erfolgreichen Jmpfung zeigen sich vom vierten Tage ad kleine Bläschen,
welche sich in der Regel bis zum neunten Tage unter müßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen,
von einem rothen Entzilndungshofe umgebenen Schutzpocken entwickeln. Dieselben enthalten eine
klare Flüssigkeit, welche sich vom achten Tage zu trüben beginnt. Vom 10 bis zwölften Tage
beginnen die Backen zu einem Schorfe einzutrocknen, der nach 3�4 Wochen von selbst abfällt.

Die Entnahme der Lymphe zum Zwecke weiterer Jmpfung ist schmerzlos und bringt dem
Kinde keinen Nachtheil. Wird sie "unterlassen, so pflegen sich die Pocken von selbst zu öffen.

§ 9. Bei regelmäßigem Verlauf der Jmpfpocken ist ein Verband überflüssig, falls aber
in der nächsten Umgebung derselben eine starke, breite Röthe entstehen sollte, oder wenn die Pocken
sieh öffnen, so bewickelt man den Oberarm mit einem in Baumöl getauchten oder noch besser mit
Vaseline bestrichenen kleinen Leinwandläppchen.

Bei jeder erheblichen, nach der Jmpfung entstehenden Erkrankung ist, ein Arzt zuzuziehen.
§ 10. An einem im Jmpftermine bekannt zu gebenden Tage erscheinen die Jmpflinge

zur Nachfchau. Dieselben erhalten, wenn die Jmpfung Erfolg hatte, an diesem Tage den Jmpfschein.
Der letztere ist sorgfältig zu verwahren.
§ 1I. Kann ein Kind am Tage der Nachschau wegen erheblicher Erkrankung, oder weil in

dem Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (§ 1), nicht in das Jmpflokal gebracht werden, so haben
die Eltern oder deren Vertreter dieses bis spätestens am Terminstage dem Jmpfarzte anzuzeigen.
It-. 207] Namslau, den 25. April 1898.

Sonntag, den S. Mai er. 12«J2�2 Uhr Nachmittags
wird der Augenarzt Herr Dr. Wolffberg aus Breslau im hiesigen Kreishause (Landrathsamt)
wiederum arme Augenkranke und Blinde unentgeltlich untersuchen und mit ärztlichem Rathe versehen.

Indem ich den Kreisbewohnern hiervon Kenntniß gebe, fordere ich die Magisträte, Guts-
und Gemeindeoorstände auf, dafür Sorge zu tragen, daß möglichst alle arme Augenkranke zu dieser
Untersuchung erscheinen. . ·

Jch bemerke jedoch ausdrücklich, daß die Untersuchung nur auf Arme beschränkt bleibt, und
daß diejenigen, welche kein Armuthsattest ihrer Ortsbehörde mit zur Stelle bringen, von der Unter-
suchung ausgeschlossen werden.

III« 2081 Namslau, den 23. April 1898.
Die Behändig1·1ngsscheine über die erfolgte Zustellung der Einkommensteuer-B«enachrichtigungengkreisblatt-Bekanntmachung vom 7. .d. Mts. � Seite 20 ) fehlen noch von dem Gemeindebezirk

ziedzB und »den Gutsbezirlen, Droschkau, Eisdorf Grambschiitz, Klein-Hem1ersdors," Krickan,Groß- a·rchw1kz, Wind.-Markhwitz und Staedtel. Falls die Behändignngssche1ne innerhalb 3 Tagen
hierher nicht emgesandt werden, lasse ich dieselben mittelst tostenpflichtigen Boten abholen.
NO« 209l Namslau, den 19. April 1898.

Der Steinsetzer Albert Zwiersch hierselbst ist derart dem Tranke ergeben, daß demselben
der Besuch von Schankstiitten·untersagt werden muß.

Die Poltzeiverwaltung. (gez.) Schulz.
. Namslau, den 19. April 1898.

Jndem ich vorstehende Bekanntmachung veröffentliche- ersuche ich die Polizeibehörden des
Kreises, die Bestimmungen der KreisblattoeFfügung vom 5. Dezember 1881 � Kreisblatt S. 457 �
auch bezüglich des p. Zwiersch unnachsichtlIch anzuwenden.
NO« 210I · » " Namslau, den 26-. April»1898.

« Unter dem Pferdebeftande des Brauereibesitzers Haselbach hierselbft ist die Jnfluenza aus-
gebrochen, was ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringe. « «
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NO« 2lll Namslau, den 27. April 1898.
Betrifft Quittungsfvrmulare für Uufallrentenempfänger der taub- und forfttvirthschaftlicheu

Unfallversicherung.
Die Gemeindevorsteher des Kreises erhalten mit dem diesmaligen Kreisblatte je eine An-

·zahl Rentenquittungsformulare mit »dem Aufträge, den dortigen Rentenempfängern am 1. jeden
Monats je ein Formular auszuhändtgen.

It-� 2121   Namslau, den 27. Ap-:i11898.
Unter dem Pserdebestande des Bauergutsbesitzers Gottlieb Fonfara in Strehlitz I ist die

Rotzlrankheit amtl1ch festgestellt worden, was ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß bringe.

VII« 213l · Namsla u, den 23. April 1898.
Veretdet:
Der Gärtner Fritz Praße in Krickau als Gutsvorsteher.
Berpflichtet:
Der Wirthschaftsinspector Jusek in Noldau als Gutsoorsteher.

Der Königliche Laudrath nnd Vorfitzende des Kreis-Ausschusses.
Willert.

B. Bekannttnachungen anderer Behörden.
Die Königliche Kreiskasse ist für den Geldverkehr an allen Werktagen

Vormittags von S bis I Uhr
geöffnet.

Nur in dringenden Fällen erfolgt auch Nachmittags von Z bis 4 Uhr Abfertigung des
Publikums. Dies wird in Abänderung der Kreisblatt-Bek»anntmachung vom 1. März d. Js. (Stiick
«9 Seite 107) mit dem hinzufügen bekannt gegeben, daß wegen des Jahreskassen-Abschlusses die
Kasse am 28. bis 29. April während des ganzen Tages geschlossen ist.

Namslau, den 20. April 1898. Königliche Kreiskasse. Kubitzky.

Nachtrag
zum Statut der Kreissparkasse des Kreises Namslau vom 4. April 1891,

bestätigt am 9. Mai 189l.

Die« Bestimmungen des § 31 A, a. und b des Kreissparkassenstatuis vom HÆ 1891
sowie die des Nachtrages zu diesem Statut vom ALLE� 1893 werden durch die nachfolgenden
Bestimmungen ersetzt: 9« «

I. Die zinsbare Belegung der eingezahlten Sparkassengelder erfolgt durch das Curatorium
und zwar:

A. durch hypothekarische Beleihung von ländlichen und städtischen Grundstücken, soweit solche nach
§ 39 der Bormundschastsordnung vom S. Juli 187l5 pupillarische Sicherheit bieten. Außerdem
darf eine ausreichende Sicherheit angenommen werden:

bei ländlichen Grundstäcken innerhalb der ersten zwei Dritiheile, bei städtischen innerhalb
der ersten Hälfte desjenigen Werthes, welcher durch Abschätzung .bei einem Grundstück
mit einem Grundsteuer-Reinertrage bis 75 Mk. von einem, bei größeren Grundstäcken
von zwei gerichtlich vereidigten bei Aufnahme gerichtlicher Taxen mitwirkenden Sach-
verständigen festgestellt ist.

Außerdem dürfen kleinere Darlehen und zwar bis zum .Döcbstbetrage non
4l500 Mk. im einzelnen Falle nach dem Ermessen des Curatoriums auf Grundstücke
innerhalb des Kreises bis zu Es- des anderweit zuverlässig nacl)gewiesenen Werthes
gewährt werden. Der Gesammtbetrag dieser kleineren Darlehen darf jedoch zehn Prozent
sämmtlicher Einlegen nicht überschreiten.

Diese Sicherheit wird ohne solche Werthermittelung als vorhanden angenommen:
bei Liegenschaften allgemein innerhalb des 22«j2fachen GrundfteuerReinertrages;
bei den innerhalb des Kreises Namslau gelegenen Grundstücken ausnahmsweise
unter besonders günstigen Verhältnissen und nach eingehender Prüfung des einzelnen
Falles innerhalb des 25forhen Grundsteuer-Reinertrages.

.Dausgrundstiicke (Gebäude) können auch bis zur Hälfte des durch die Taxe einer
öffentlichen Feuerversicherungsgesellschast festgestellten Werthes belieben werden. Die Versiche-
rung muß jedoch mindestens in der IV- fachen Höhe desjenigen Betrages wirklich erfolgt fein,
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mit welcher das zu gewährende Darlehn abschließt. Auch muß die Fortdauer der Versicherung,
sowie die Verfügung über das Brandentfchädigungsgeld für die Kreissparkaffe gesichert fein.

Vollzogen zufolge Beschluß vom heutigem Tage.
Namslau, den 18. Dezember 1897.

Der Kreistag des Kreises Naurslau. gez. Büttner. Baron v. Stofch. Fabian.
A-. U. s.

gez. Willert, gez. Bittmann,
Landrath. G Kreis-Ausfchußfecretair als Protocollführer.

e n e h m i g t:
Vreslau, den 1I. Februar 1898.

Der Oberpräfident. gez. Fürst von Hatzfeld.
Bestätigung

"O. P. 1I. 1379
Vorftehender Nachtrag tritt gemäß § 33 des Statuts für die Kreisfparkasse zu Namslau

4. A il
Vom 9 AK; 1891 mit dem 29. April 1898 in Kraft, und zwar auch für alle seitherigen Spar-
kassen-Jnteressenten, welche nicht vorher ihre Einlegen gemäß § 17 kündigen oder zurückziehen.

Namslau, den 21. März 1898. Das Kuratorium der Kreisfparkaffe.

Nichtamtlicher Theil.

FiiI· MS Hlll«l«l?-il Iiliilll1ilill lllllI iI1kB IJilllllill!
Wenn sie die I-eistungstähig1ceit einer ehristl. Firma kennen lernen wollen, dann

, verlangen sie Muster ohne Kaufzwang posi-frei vom « «

Willens Heller. l(iila lil1elnNe. 6l2.
durch eine Menge unverlangi«-er Zeugnis-se (aus 1897 allein 402l) empfohlener Lieferant-

fiir Behörden, Vereine, Private in
Tuch, Bat-1cIiltI, II-IIIsagska., (Jl1eI-lot, Anzug-,

kalt-tot-, tin(-astolk, Laden, I�0kststo1k, lJalt&#39;0ktatIIch, l)tIttI(-tritt(-II,
Genua-Gott! (Rippsammet)

, sie O

Verste1gerung.
Am Sonnabend den 30; d. Mts.

Vormittags It Uhr
werde ich auf dem Hofe des Herrn Spediteurs
I·�alIt-is für Rechnung der Betheiligten

I Faß Wein
(h·erber) Gewicht 65 1c.

l Kiste Cirage
(Lederlack) Gewicht 57 It.

öffentlich meiftbietend versteigern.
WZGkG, Gerichtsvollzieher.

Zwangsverfteigerung.
Freitag, den 29. April er.,

Vormittags 1l Uhr,
werde ich zu 1Ilatas1uu in meinem Pfandlokal

I TrumeauI«piegek mit iliniersah
verkaufen. , K

sc,s«s-ZEIT, Geri(htsoollzieher.

Fre1m1ll1ge Verfte1geruug
wegen Nachlaßregulirung

Am Dienstag d. 3. u. Mittwoch d. 4. Mai er.
Vormittag 9 Uhr

werdet ich zu Damian in der Sols(-�fchen
U UF
3 Z)anif1fdresdunasdiinen (iEolioinobiien
Z Pferdekräfte) mit LBadefn"ir, Geistes,
Yresdc-, Grill-, d3eclisesinasdiinen, Raser-
qaeisdten, (IMlindcendredter, Kartoffel-
dsiinpfer, -8oetirer, -ilIiradder, Handw-
pan1nen and, verschied. andere land-
nIirilisdsafilidce Maschinen a. Gert�iilie
und Grsahis1eile dazu, sowie dieI1osi-
soriain inis (!Bsasiii1ir, 8diranli, Malt,
TlTisclie, 2e. 2e. and ein guter, großer,
eiserner Geldscliranli

öffentlich meiftbietend oerfteigern.
II«ö(9s·s-, Gekichxeppuzk-her.
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Das beste Dach«
.. -«!- ..l� »«  -. . J «.- ».-s.·».»»" :�l;;spl�.zI;. sz·:s-R:,W. -» . L.-  - » -I,- ·« » »!. »,

Wem

dabei billig, leicht, dicht und von sch«MiciiI
Aussehen, geben

Freiuialdauer Strangfalzziegel.
Dieses Material. aus Sieingutthon glashart gebrannt, ist absolut

wetterbeständig und sangt kein Wasser an.

· KMein-Verkauf
. Summe-, lZI-(-Slau,

Nene Sandftrasze 17.
Proben, Prospecte, Referenten &c. gratis und franeo.

6jiiliriger oflpreußiftiier
F-U.-T.-N.-N-N-x-x-»
-N·-N-N-N.-F-x-N-&#39;VWallakh

N-U-·x-X.-N.-N.-U-X-H
-N-X-U-N-N-N-X-N-

für den Caoallerie-Dienst zu schwer, gut geritten,
soll Sonnabend den 30. d. Mts. Bor-
mittag U Uhr auf dem Stallplatz der
4. Egkadron zu Namelau öffentlich metsthietend
versteigert werden.

Hommaudo der 5. Egliadran
Ytagankr-Mir. Maja xricdrict1 III.

(2� St1Ilkl�) Mr. 8.
Ja kurzer Zeit verlege ich mein Geschäft nach

Klofterftraße No. 2
bisheriged Lokal der Herrn N. S(-hlktats.
Um möglichst zu räumen verkaufe ich zu noch

I nie dagewefenen Preisen:
Porzellanteller, weiß, groß Stck. v. 15 Pf. an,
Porzellan-Defscrtteller, Sirt. v. 10 Pf. an,
Porzellantassen, Paar o. 10 Pf. an,
Porzcllanleuchter, Stck. 20 Pf.
Wasfergläser, 2 Sick. für 15 Pf.
Waffersiaschen, Z Liter Jnhalt für 40 Pf.
Biergläser, geaicht 0,4, Stck. 25 Pf.
Schenerhiirften, Wurzel groß, Sirt. J0 Pf.
Schrot:-her, Wurzel Stck. 25 Pf.
Auftragbiirften, 2 Sirt. für 5 Pf.
Student-efen, reine Borsten v. 45 Pf. AU-
fowie alle anderen Sachen zu gleichen billigen

P"""�« Johanna Fuchs,
Ring 6.

Zur Anfertigung von

Damen-Garderobe
empfiehlt sich für Stadt und Umgegend einer ge-
fälligen Beachtung

If!-«« M«e-Z;-»-e-S, « ,
Bahnhofstraße I. Wild-Geschiift.

Montag den 2. Mai er. Vorm. 11 Uhr
wird auf dem Platze neben der Reitbahn
ein zum Reitdienst nicht geeignetes

I« Pferd H, .

braune Stute, 1,59 groß, 5 Jahre alt, welches
eingefahren ist, öffentlich meis1bietend verkauft.
4. Gsli. Mag.-s!1iegt.Mnig äFrietlria·i III.

(2. schief) Nr. Z.

Das allerbefte Dach
sind

i!1)pyelnkr (s1emeutduttJIicine.
Unbestritten wetterfest, wasserahweifend, dicht

schließend � werden am Dache erstaunlich hart.
Dachräume stets lufttrocken � wie unter Stroh.

V. l1rircl1rl. Wein � llg. winkt.
Großbetrieb. Ständige, geübte Arbeiter,

Fachmännische Leitung. � Bester Portland-Ce-
ment, Fluß- C-rt)ftalIquarzsand. hervorragend.
Mischung durch Wiaschinenkraft. Kein Aug-
schuß. Ermäßigte Preise mit und ohne Garantie-
Pflicht. Erste CementdachfteinfabrikOber-
schlesiens, die größte im deutschen Reiche.
�- Jn meinem Besitz befindet sich ein nachweielich
30 Jahre im Gebrauch gewesener Cementdachstein;
derselbe ist eisenfest, ich lade zum Besicht ein.

G km�- arantiesicherhei
Inhaber deutschen Reichgpatent Nr. 89. 443.

Zum l. Mai empfehle ich mich zum An-
kaufe von

ReHB0cken
und zahle die höchsten Preise.

S. t1oiil:a
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sillige Bezugsquetle
von Walz- und Oetreide-zü)aufetn, Htriegetn, «FtardätI«tt)en, sowie
alle Saiten Rosen, Gardineu- und Yortieren-F-tangeu, PoI«etteu und
«.Ftetten, größte Auswahl neuester F-pazierstöckke, ?,1kegensiijirme, Grimmi-
bål1�e, Fabaäpfeifen, Cigarrenspitzen, Yortemonnaie-:s und gigarren-
tasc1)en, Fascl)enmesfer, glcece[fai,re-s, spiegel, ;-Kleider-, 23kanK-, »,Ctopf-,
Zahn-, Taschen- und Hchenerbiirsten, ,sornköffec, g-akat-Yeflecå-:i,
sc:-idet-, Ftmäen- und Htl)irmstiinder, Htiefekziel)er, «,sandtnci)hakter,

xiiuderI«thanßekn, Yapietkörbe, Etageren, sowie vekfchiedene (Hakanterie- und Hpiekwaaren
in aroßer Auswahl, ZCIUnd- und Ziet)l)atmonikas in bekannter Güte, Z-fußmatten, Holz-
Fabcekts mit und ohne Einlaae zu foliden Preisen.

I!I3l�j0 M0llZGI, Ærnliunevfkc. Nr. 16. ·

st1-eich.t�e1-tig-e
0el- E I-aclki-erben

für F�ussböden etc.,

IIZOt«n8t(zinl-i(3lI,
(J0paII-nett,

I)atnaI-la(-II, B-0tI(9ett,
I«eitne, Pius(-l,

C«-iIaspa1)l(5t-.
(-iekmania-Droges-ie unt! seltek-

« Wasser-Fabrik

0sca1« Metze.

D· II II V II O II T
überhaupt Nagethiere vertilgt man unfehlbar mit meinem
gesetzl. geschützt. für B-.ustl1ie1-e unschädlichen Mittel

(-3i L I II IV S.
zahlreiche Dankschreihen beweisen den grosser-

tigen Erfolg meiner
WåkSto

von. Fabrikanten

Robert Paul
la e1I·(iss(-Idee!-: I. II.

ZU II-I-O» VII- 0sliar Metze.

Starfes hlaues
Wollpackpap1er

«"�PW Ruh. We1«ner.

8facl2- z)r·eisgel(:r-(&#39;jø-it!

l

l

Ziillliciik-i

Ironie!

Zräftigkr

Gkltt1ncatls!

«,- .
gleitet, .-?-TO-l
1   .

gebrannt«  , .m ,, ««-.: ·«

Wer «:,7I.«lsz;-ik
IaliuknliaIikk!

. s.«.«L.«.·«3«-i.;"«
All(-iniger Hersleller

P. II. ItII10ll0t1
Eofiieferani I Zirer llIaje.5iiit

der Kaiserin nnd Königin Friedrich.
Koffee - Rö2·t - Anstalten

Bonn n. Berlin.

Zu I50, ice, I70, I80, s90 Pf,
per V- Kil·o zu haben in Namslau bei

Waltlemar Hoffmann.

Prima Saatlein,
erste Ilhfaat, empfiehlt

S. sit-uhek.
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�BandwUrmO u
Die Privatpolikliuik in Glarus hat tnich auf brieslichem Wege, durch ein unschäd-

liches Verfahren, von einem Bandwurin mit Kopf in Zeit von 2 Stunden ohne Vorkur befreit,
ein Resultat, das ich durch andere früher gemachte Kuren nicht erreichen konnte. Schnellewalde
bei Neustadt (Oberschlesien), den 22. Oktober 1896; Johann Georg Pietsch. - Vorstehende,
eigenhc·indige Unterschrift des Johann Georg Pietsch bePlaubigt: Schnellewalde, den 22. Ost. 1896;
Burkert, Standeebeamter. - Adresse: Privatpolik iuik, Kirchstraße 405, Galrus (Schweiz).

Groß- III-«ss"«!-I Artikel zur Krgnkcnpflege:
M o b c  , Hirn-Hi«F3«IiaY««Zi«1T«Z�3ct.
in echt Nußbaum und iuiitirt. »Hkttunterlageflois, »EigiIkulkl,»
8ciirtinlie, illeriiiioaI, Reif-Italien, YlkMumm"m.mr um YmW«n-
Saphir- u. Auszieh-Tische, ZcU9UtcU·kU-

hoc!-ich-ige Siiihce, Glas- nnd Gnmm»iIpritzrn,
W Ppcstek;;-««:e;,» SnaprnIartru, hygiakaluudrn
.:�-i«.T�"-2I�-«.-..«å�..«--;Zk�"�« Mist- Apotheke

zu billigen Preisen· empfiehlt OF« A M»-j«k,zk,zFk,-J«

E. Postraoh,
TiltfiiormeiIkor.

St.-Andreas-Kirchstr.
vis-å.-vis der Opitz�fchen Buchdruckerei.

»T,ZC
Falls I)l«0IIi3�, « «·cqqHsI««jfZhl«FL

zu .«. 2.� pr.
- I  » »

in IFOichtIIqI etablirt seit 1881, »sz«·«·«·«·�«««· - - IF - »
eurpfiehlt sieh einer geneigten Beachtung. Di2A»«1ys- Z-- :"-&#39;2x-i-·;k2k;··c1;i-13k2�k-

Verkaus aller Arten von Z-«-«T«-III-f2tzY"-F-iF"d«iL««-T-Cis-Yik«TkhEs?-THE?;F«h«3-Z
Co nacs nnd ist derselbe vom ein«(-n1-i-·:i;:!11StgndvunkteausalBte1n1«1lns.ra .

, Alleinige Niederlage für Naueslanund ?;Ieclieruhren, e (---km «. --. »»-. i,«·;;-»----»,
sowie Hei Herrn Jus. I7««-ev-stecke.

YegUkcIkOWU- ls«ijk Rettung von» Trunksucht!
AUU«Chm9 Von CllkU RcPCkCFUkcU· oersende Anweisung nach langjähr. appro-
PkkkfG UMgst« READ VCUSUUUS« bitter Methode zur sosortigen radikalen

"" s Bese1ti mit a eh V wisse. « , . ») » »- a; gung , tu» ohne or n, zu
Ein starker Meinungen z-..3..:3::.- -«&#39; z«:«.:sk2.«««;i7.:x:«»-;«.;«s;;-;:7««:.:
preiswertb zu verkaufen. Räheres -bei « Briesmarken beizufüzen. Man» odressire: Umsi-

G« -«» Kkn.b9k N».Mm. . Nähe« »1»fZF1(-1i·lhian is; Block; I«"oopo1««1shdhe,



2. Beilage zu Nr. 17 des .,Namslauer Kreis-blattes.««
Donnerstag, den 28. April l898.

Da-Use«-ego--OF.
Für die zahlreichen Beweise liebe-

vo1ler Theilnahme und für die vielen
Kranzspenden, welche uns bei der Be-
erdigung unserer lieben unvergesslichen
Gattin und Mutter

Anna Nüt-
geb. II(-k1Itsg

in »so reichem Masse zu Theil geworden
sind, sowie dem Herrn Pastor Roy für
die tröstenden Worte am Grabe sprechen
wir unsern herzlichen Dank aus.

K81�I NiItZ, als Ehemann,
zugleich im Namen

der trauernden Hinterbliebenen.
Alt s t a d t.

Die Gemeinde Eis-dorf
sucht zum baldigen Antritt einen niichternen

Nachtwächter
bei hohem Lohn.

Der Gemeinde-Vorsteher.

nuuqua1s
UIU!MC

Handschuhe, » .
  Strümpfe,

empfiehlt zu billigen PreiLen
-S! -8«cln«)ø-sen.

ZItothe Klumpen �

ZtTammuth ;

Gelde ,,
Glierndotfet «
Gcliendor-set

englisches ·ZIiaigra5,
weißen grunki5pfigen

ZItiesenmöhren-Hamen,
empsiehlt in bekannter bester ketmfähiger Waare.»

Reh. Wer-net-.

uamvsnaqyg;

lmqa11zen Deutschen Reiche
gesetztist) zu « spielen ercanbte Herieukoose
mit folg. abwechselnden Haut-ttr. appr.
in Makk1650oo, 7 5ooo, 45ooo, 3ooo0,
25o0o, 16ooo, 13oo0, 12ooo, 10o0o,
8000 2c. »

dlkithste Meldung am 1. Mai 1893.
Finnische 10 Thlr.-Laufe.

Haupttr. 30000, kl. Tr. 39 M.
Originollose, sowie Anthei!e durch Mit-

eigenthums-Uebertragung zu Vankpreisen. �
Jedes Loos wird in dieser Ziehnng
mit einem Treffen: gezogen.

Zi1onatkither- Beitrag 5 Rath.
Profpecte graue durch Bank-Geschäft

Log! S(-11sIIl(1t in Sessel.

Dachps1ppen,
Dachs pließen

««""W lieh. Cornet-.

Sonnenskhirme, «

Ratten MäuseI
und andere Nagethiere vertilgt schnell
und sicher Proz-bot-g�s (DeIi·t-such)

lJel1eta-lIatletIi1ael1ea.
Menschen, Hausthieren u. Geflügel un-
schädlich. Man verlange ausdrücklich

Proz-berg�e »Delleie««-R-attenkuehen.
Dos. 0,50, 1,�� und 1,50 Mk. bei

Ost-««-« I�ö·!-see,
« UstsIlsII.

Die der Frau Koch zugefügte Beleidigung. nehme
hiermit zurück.

g E. VIII(-holen-Its.

1�2 Lehrlinge
werden sofort oder später angenommen.

gibt--sc sw--e-Oele,
Bau- u. Möbeltischlerei mit Dampfbetrieb.

Dom. it!-iel:au
sucht zumh1. Juli

» einen Schäfer.
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Maurer und Arbeiter
können sich melden bei

Ott0 , Maurermeister in Name·-lau.

4 Ziegelstreikher .
finden bei hohem Lohn dauernde Beschäftigung bei

Franz cnetsoli I
Ziegeleibesitzer, Giesdorf.

8 bis 10

TM Arbeit»
Dampfziegelei

(larlsknlie 0.-s.
Ja den vorm. Grun(1mnnii�sct)en

GementfaBriken zu 0p1io1n sind·-t eine
größere Anzahl

Arbeiter
bei hohem Lohn dauernde Sommer- und
Winter-Arbeit. Reisekosten werden noch 3monat-
lieber Arbeitszeit vergütet.

I 8eliuiimackiergefel«ke
auf Randarbeit, 2 auf genagelte Arbeit
finden bei hohem Lohn dauernde Beschäftigung.

III(-hakt! IIaaS(-titles.

i e e rcisuclRürtnIin 1(:S1tIli-Blinken-Gesk)IiH
Johann (;i0ttlleh.

Reiehthal,

Zur Friihjahrsdiingung.
Von den von der Landwirthschaft zu verwenden-

den künstlichen Düngemitteln kommen, abgesehen von
der Kalksrage, hauptfächlich der Stickstoff, die »Pho·svhor-
säure und das Kali in Betracht. Das Kali wird im
Herbst verwendet, die Phosphorsäure je nach ihrer Be-«
schaffenheit im Herbst und im Frühjahr, ebenso der
Stickftoff, und da wir jetzt hart vor der Frühjahrs-
düngung stehen,» so wollen wir· uns nur mit dem
Stickstoff·beschäftigen, welcher für die Früh1ahrsdt1ngung
geeignet ist und das ist der Chilisalpeter. · ·

Er ist· darum· als Kopfdüngung sp vorzi1glich ge-
eignet, weil ja dieselbe nur dann einen Zweck hat,
wenn sie sofort wirkt und allgemein anerkannt ist der
Sah, daß die Pflanzen den Stickstosf nur in Form
von Salpeter aufnehmen. Alle anderen Stickstoffdün e-mittel müssen erst langsam in Salpeter übergesügrt
werden und das eschieht, abgesehen von den ·ei der
Umwandlung entFtehenden Verlusten an Stickstosf,

mitunter, besonders auf kalkarmen Böden so langsam,
daß die sofort beabsichtigte Wirkung nicht mehr eintritt,weil die Ernte dann schon längst in der SiEeuneliegt. Aber au»ch der nächsten Ernte kann gene tick-
stosfdü·ngung·nicht mehr z»u gute kommen, enn nach-
dem diese Stickstofsdüngemittel Sa·lpeter geworden sind,
sind sie wie der Salpeter selbst im Bo en beweglich,
werden in den Untergrund gewaschen und sind somit
auch für die nächste Ernte verloren.

Es werden heute, wenn auch noch nicht genügend,
so doch große Mengen von Phosphorsäure und Kali
in der Landwirthschaft verwandt, welche fich dem Land-
wirth als durchaus rentabel erweisen. Noch viel
rentabler würde sich die Ausgabe für Phosphorsäure
und Kali aber gestalten, wenn es nicht in den aller-
meisten Fällen im Verhältniß zu genannten Dünge-
mitteln an Stickstoff fehlen würde. Wie aus der
Broschüre »Wieviel Chtlisalveter soll man dem Acker
neben und wann muß das gefthehen?« (gratis zu be-
chaffen durch die Delegation der Vereinigien Salpeter-

Producenten, Berlin-Charlottenburg, Uhlandstr. 188),
hervorgeht, sind unter der Voraussetzung, daß ge-
nügend Phosvborsänre und Kali gegeben ist, durch je
10(») Kilogramm Chilisalpeter folgende Mehrerträge zu
erzielen: 8 Centiier Hafer und das dazu gehörige
Stroh, 6 C-entner Weizen und das dazu gehörige Stroh
6 Centner Roggen und das dazu. gehörige Stroh
8 Centner Gerste und das dazu gehörige Stroh,
72 Centner Kartoffeln nnd das dazu gehörige Kraut,
128 Ceutiier Zuckerrüben und die dazu gehörigen
Blätter, 110 Centner Futterrüben und die dazu ge-
hörigen Blätter, 106 Centner Möhren und das dazu
gehörige Kraut.

Das sind Durchschnittszahlen, die aus zahlreichen
Vegetationsversiichen genommen sind, welche Laws und
Gilbert, Maercke Voelke nd Wr, r u agiier gemacht haben.
Diese Mehrbeträge zeigen deutlich, wie außerordentlich
rentabe»l die Ausgabe für den Chilisalpeter für den
Landwirth ist und muß gerade jetzt» zur Frühjahrs-
düngung besonders daraus hingewiesen werden, weil
M« Scålintetpreise in diesem Jahre außerordentlichge n .

»· Eine ·O«uadr»atmeile Pfirsi·chbiiume.» Es·ist
Ia ,,nur« eine·englische Quadratmeile, aber die Fläche
genügt fü·r die grvßartigste Obsta·nlage der Welt, d·ie
die Gebrüder Hale nus den kleinsten ·Anfängen in
kaum 2 Jahrzehnten im Staate Connecticut in Nord-
amerika geschaffen haben. Der praktische RathFg)er im
Obst- und Gartenbau giebt in seiner neuesten mmer
den LebenslauE der Gebrüder Pole wieder nnd, unter-
st«l;tzt tldäi,rcl)» P o;sogrnphisct;)e lAh bildcn)nggich»3ne auß;r-or en i in ere ane un e rrei e i erun er
Kulturen der Gebrüder Hale, die die ganzen VereiiIigten
Staaten mit frischen und eiiigemachten Pfirsic?en ver-
sehen. 200000 Pfirfichbäume werden.von ihnen ultivirt,
i400 Person m ist N be di PfIe nden, e eger, sorgen e » ge u
das Pslücken, 175 junge Männer und Mädchen sind
mit Sortiren und Packen beschästigt �

Kirchliche Nachrichten.
Am Sonntag .Jnbl1ata d. I. Mai predigen:
Deutsch Vorm. 7 Uhr Herr Pastor Nitranskh.
Deutfch Vorm. 9«-- Uhr ·Herr»Pastor Roh.
Nachm. 2 Uhr- Herr· Paftor Hinkler.
Freitag, den 6. Mai Vorm. 8 Uhr: Wochengottes-

dienst Herr Pastor Rotz.
Vorm. 9 Uhr Beichte und heiliges Abendmahl. Herr

Pastor Hinkler.




